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Berufsauslagen 2011
Kantons- und Gemeindesteuer

Name/Vorname:

Adresse: PID-Nr.:

Vers.-Nr.:

Keine Mehrkosten entstehen,
wenn die Auslagen für eine
Mahlzeit Fr. 10.–  oder weniger
betragen.

Kursbeschrieb, Rechnungen 
und Quittungen einreichen.
Arbeitgeberbeiträge sind abzu-
ziehen.

Wird geltend gemacht, dass die
tatsächlichen Auslagen die
Pauschale übersteigen, können
anstelle der Pauschale die
tatsächlichen Kosten abgezo-
gen werden. Die Auslagen sind
auf einem Beiblatt detailliert auf-
zulisten und auf Verlangen in
vollem Umfange nachzuweisen.

Die Kosten für das private 
Motorfahrzeug können nur  aus -
nahmsweise geltend  gemacht
werden.
Kilometeransatz Auto = Fr. –.70
ab 15000 Kilometer = Fr. –.50
Kilometeransatz Motorrad = 
Fr. –.40. 
Für die Berechnung gelten 220
Tage. Für die Hin- und Rückfahrt
über Mittag zwischen Wohn- und
Arbeitsstätte können maximal
diejenigen Kosten abgezogen
werden, welche für die Verpfle-
gung abzugsberechtigt sind 
(Fr. 3200.–). Dafür entfällt der
Verpflegungsabzug (Ziffer 2.1).
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1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
1.1 Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel
1.2 Fahrrad, Kleinmotorrad (gelbes Schild)   Pauschal Fr. 700.–
1.3 � Auto � Motorrad (weisses Schild) � Geleastes Fahrzeug

Einzelweg Fahrten Anzahl Total Rappen
Arbeitsort in km pro Tag Tage km pro km

2. Mehrkosten der Verpflegung
2.1 bei auswärtiger Verpflegung, sofern die Dauer der Arbeits-

pause die Heimkehr nicht ermöglicht: pro Arbeitstag Fr. 15.–/
im Jahr Fr. 3200.–
wenn die Verpflegung durch den Arbeitgeber verbilligt wird
und dem Arbeitnehmer trotzdem Mehrkosten entstehen:
pro Arbeitstag Fr. 7.50/ im Jahr Fr.1600.–
bei durchgehender, mindestens achtstündiger Schicht-/Nacht-
arbeit: pro ausgewiesenem Schichttag Fr.15.–/Jahr Fr. 3200.–

3. Weiterbildungs- und Umschulungskosten im
Zusammenhang mit der Berufsausübung
Abzüglich Arbeitgeberbeitrag - -

4. Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
4.1 Unterkunft: Ortsübliche Auslagen für ein Zimmer

Ohne Nachweis werden Fr. 4800.– im Jahr akzeptiert
4.2 Fahrkosten der wöchentlichen Heimkehr

(täglicher Arbeitsweg unter Ziffer 1 erfassen)

4.3 Verpflegung (analog Ziffer 2.1): bei Verbilligung pro Arbeits-
tag Fr. 22.50/ im Jahr Fr. 4800.–, andernfalls Fr. 30.–/Fr. 6400.–

5. Zwischentotal der Berufsauslagen zu übertragen auf die
Berufsauslagen direkte Bundessteuer (Ziffer 8 auf Rückseite)

6. Berechnung der 10%-Pauschale übrige Berufskosten
Nettolohn gemäss Ziffer 1.1 der Steuererklärung

abzüglich Berufsauslagen gem. Ziffer 5 - -

Massgeblicher Nettolohn

6.1 10% vom massgeblichen Nettolohn (maximal Fr. 4100.–)

7. Gesamttotal aller Berufskosten
7.1 Ziffer 6.1, 10%-Pauschale

zuzüglich Ziff. 5, Zwischentotal der Berufsauslagen
7.2 Auslagen bei Nebenbeschäftigung: 20% der Nettoeinkünfte

gem. Ziffer 1.2 der Steuererklärung, mindestens Fr. 800.–/
maximal Fr. 2400.– pro Jahr

7.3 Total der Berufsauslagen Ziffer 7.1 und 7.2

Zu übertragen in die Steuer erklä -
rung Seite 3, Ziffer 8.1 resp. 8.2
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8. Zwischentotal der Berufsauslagen gemäss Ziffer 5
auf Vorderseite

9. Berufspauschale direkte Bundessteuer: 3% des Netto-
lohnes, mindestens Fr. 2000.– und höchstens Fr. 4000.–

10. Auslagen bei Nebenbeschäftigung: 20% der Nettoeinkünfte 
gem. Ziffer 1.2 der Steuererklärung, mindestens Fr. 800.–/
maximal Fr. 2400.– pro Jahr

11. Total der Berufsauslagen Ziffer 8 bis Ziffer 10

Bei reduziertem Arbeitspensum
sind die Pauschalen 
entsprechend zu kürzen.

Zu übertragen in die Steuer erklä -
rung Seite 3, Ziffer 8.1 resp. 8.2

Bemerkungen:


